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Bekanntmachung 

 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Kamp-Lintfort für das Haushaltsjahr 2018 wird 

mit den Anlagen gem. § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW Seite 666) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV NRW Seite 966), öffentlich 

bekanntgemacht. 

 

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt ab dem 27. Oktober 2017 zur 

Einsichtnahme für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Kamp-Lintfort - 

vorgesehene Verabschiedung durch den Rat der Stadt am 12. Dezember 2017 - während 

folgender Öffnungszeiten (Publikumssprechzeiten) im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am 

Rathaus 2, Zimmer 511, öffentlich aus: 

 

vormittags 

montags bis freitags  8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

 

nachmittags 

dienstags 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

donnerstags 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

 

Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 

vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung, also vom 27. Oktober  bis 10. November 2017, 

im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, Zimmer 511, Einwendungen sowohl 

schriftlich als auch mündlich zu Protokoll erheben. 

Über Einwendungen beschließt der Rat in öffentlicher Sitzung. 

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 18. Oktober 2017 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 
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                    Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kamp-Lintfort 
 
 
Widerspruchsrecht gegen die Weitergabe und Veröffentlichung von Meldedaten 
 
 
Gem. § 50 Abs. 5 des Bundesmeldegesetzes (BMG) vom 03.05.2013 in der zurzeit gültigen  
Fassung, weist die Meldebehörde darauf hin: 
 
1) In folgenden Fällen besteht das Recht, Widerspruch gegen die Weitergabe von Daten 
    durch die Meldebehörde zu erheben: 
    a) Weitergabe von Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvor-  
        schlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen (§ 50 Abs. 1 BMG), 
    b) Weitergabe von Daten über Alters- und Ehejubiläen an Mitglieder parlamentarischer oder 
        kommunaler Vertretungskörperschaften sowie Presse und Rundfunk (§ 50 Abs. 2 BMG), 
    c) Weitergabe von Daten an Adressbuchverlage zum Zweck der Veröffentlichung in gedruck- 
        ten Adressbüchern (§ 50 Abs. 3 BMG). 
 
2) In folgenden Fällen ist die Weitergabe von Daten durch die Meldebehörde nur mit ausdrück- 
    licher Einwilligung der Betroffenen zulässig: 
     
    a) Weitergabe von Daten zum Zwecke der Werbung oder des Adresshandel (§ 44 Abs. 3  
        Satz 2). 

 
Die o. g. Ziffer 1 bezieht sich gem. § 50 Abs. 2 u. 3 des Bundesmeldegesetzes (BMG) auf eine 
Melderegisterauskunft über folgende Daten: 
 
1) Vor- und Familienname, 
2) Doktorgrad, 
3) Anschrift.    
 
Bei Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern werden zusätzlich Datum des Jubiläums mitgeteilt. 
 
Jede gemeldete Person hat das Recht, einer Auskunftserteilung in den oben genannten Fällen zu 
widersprechen oder die erforderliche Einwilligung zu erteilen. 

Widerspruch und/oder Einwilligung können schriftlich an die Stadt Kamp-Lintfort –Bürgerbüro-, 
Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort gerichtet werden. 

 

Kamp-Lintfort, 29.09.2017 

 

 

Dr. Landscheidt 
Der Bürgermeister  
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  Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kamp-Lintfort 

 
Widerspruchsrecht gegen die Datenübermittlung gem. § 58 c Soldatengesetz vom 19.03.1956 
in der zurzeit gültigen Fassung 

 
Gem. § 58 c des Soldatengesetzes übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das  
Personalmanagement der Bundeswehr, jährlich bis zum 31. März zum Zweck der Übersendung 
von Informationsmaterial, folgende Daten von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die 
im nächsten Jahr volljährig werden: 
 
                    1. Familienname, 
                    2. Vorname, 
                    3. gegenwärtige Anschrift 
 
Die Datenübermittlung unterbleibt, wenn die Betroffenen ihr nach § 36 Abs. 2 des Bundesmelde- 
gesetzes (BMG) widersprochen haben. 
 
Gem. § 36 Abs. 2 des BMG weise ich durch diese öffentliche Bekanntmachung darauf hin, dass 
die Personen, die im Kalenderjahr 2019 das achtzehnte Lebensjahr vollenden, der Datenüber- 
mittlung im Rahmen des § 58 c Soldatengesetzes widersprechen können. 
 
Der Widerspruch kann schriftlich an die Stadt Kamp-Lintfort –Bürgerbüro-, Am Rathaus 2,  
47475 Kamp-Lintfort gerichtet werden.   

 

Kamp-Lintfort, 29.09.2017 

 

 

 

Dr. Landscheidt 
Der Bürgermeister 



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 

 

 

 
„Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3200542938 (alt: 100542935), 3300215682 
(alt: 800215683) und 3300337767 (alt: 800337768) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtspar-
kasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung 

der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, den 4. Oktober 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3202048025 (alt: 102048022) und 
4202039709 (alt: 102039708) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für 
kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung 

der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, den 5. Oktober 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3250215112 (alt: 150215119) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 11. Oktober 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3221027059 (alt: 121027056), 3200723595 
und 3202472506 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos 
erklärt werden.  

Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung 

der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 

 

Duisburg, den 18. Oktober 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4201131689 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  

Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-

gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 

 

Duisburg, den 23. Oktober 2017 
 
  



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3201682725 und 3264122684 (alt: 164122681) der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 19. Oktober 2017 
 
 
 
 
 
 

Sparkasse Duisburg 

Der Vorstand“ 


